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V 

Vorwort 

Die Zeit vergeht, die Vorauflage ist vergriffen. Damit schlägt wieder die Stunde der 
Neuauflage. Richtig zu tenorieren, bleibt examens- und praxisrelevant! Nach über 
20 Jahren seit der damaligen neugestalteten 3. Auflage muss das Rad der Tenorierung 
auch in diesem Buch nicht neu erfunden werden, und doch war es Zeit für kleinere 
»kosmetische« Korrekturen, aber auch Änderungen und Anpassungen an die aktuelle 
Rechtslage. So erscheint der »Tenorierungs-Trainer« nunmehr »bekannt und be-
währt« in der 9. Auflage. 

Die Neuauflage bleibt »händelbar«, praxis- und arbeitstauglich. Sie wurde inhaltlich 
vollständig überarbeitet und soweit möglich deutlich »entschlackt« und aktualisiert 
(vgl. etwa Fälle 113 und 114 zur »Abnahmereife« und zum »Abrechnungsverhältnis«), 
auch im Hinblick auf manche Literaturangaben, die unter Berücksichtigung fort-
schreitender Rechtsentwicklungen nicht mehr die frühere Bedeutung haben. Dafür 
bedurften partiell neue Problemstellungen einer neuen Betrachtung und Darstellung. 
So bleibt das seit vielen Jahren etablierte Werk »im Fluss«. Neue Gebührensätze für 
Gerichts- und Anwaltskosten erforderten ohnehin eine Überprüfung und ggf. An-
passung einer jeden im Buch aufgeführten Tenorierung. 

Vollständig neu aufgenommen wurde die praxisrelevante Formulierung von Teilerle-
digungen etwa aufgrund während des Rechtsstreits erfolgter Teilerfüllungshandlun-
gen, zudem nach vorangegangener Säumnisentscheidung. Das gesetzlich sowohl 
dogmatisch als auch materiell in der Vorschrift des § 269 Abs. 3 S. 3 ZPO unbefriedi-
gend gelöste Problem der Erledigung zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit 
wurde unter klarer Positionierung neu bearbeitet. 

Soweit es erforderlich schien, sind auch die bisherigen Fälle, die inhaltlich unverän-
dert blieben, einschließlich der vertiefenden Literatur- und Rechtsprechungshinweise 
überarbeitet worden. 

Die bewährte Struktur des Buches bleibt unverändert. Das Buch soll Grundwissen der 
Tenorierung vermitteln, aber auch in schwierigen Einzelfällen sicher weiterhelfen. Jedes 
konkrete Einzelfallproblem und dessen Lösung lassen sich schnell »auf einen Blick« 
erschließen. Gleichermaßen zügig ist die originäre und systematische Erarbeitung der 
Tenorierungsproblematik möglich. Das in der letzten Auflage eingeführte Kennzeich-
nungssystem zum erleichterten Auffinden der sogenannten Basisfälle der Tenorie-
rung ist beibehalten worden: diese zum Grundwissen der Tenorierung zählenden und 
mit  gekennzeichneten Fälle erleichtern die rasche Vermittlung des »Basiswissens«. 

Möge auch diese Auflage vielen mit Tenorierungsfragen beschäftigten Juristen und 
Juristinnen eine wertvolle Hilfe bei der sachgerechten Lösung der Probleme in der 
täglichen Praxis darstellen. 

Die Neuauflage widme ich meinen Eltern, Johannes van den Hövel, ehem. Vorsit-
zender Richter am OLG, und Margarete van den Hövel, die als Diplom-Volkswirtin 
ebenfalls in Studium und Beruf mit juristischen Bezügen konfrontiert war.  
 
Bochum, im Mai 2024 Markus van den Hövel 
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Aus dem Vorwort zur 3. Auflage 

Erfahrungsgemäß bereitet Rechtsreferendaren gerade die richtige, dh die in sich 
stimmige und vollständige Tenorierung immer wieder erhebliche Schwierigkeiten, 
wie leider viele Referendarklausuren belegen. Dabei ist gerade der Tenor eines Urteils 
die »Visitenkarte« einer Klausur, da der Prüfer bei ordnungsgemäßem Urteilsaufbau 
nach dem regelmäßigen »Überblättern« des Rubrums den Tenor in der Regel als erste 
ernsthaft zu bewertende juristische Leistung des Kandidaten zur Kenntnis nimmt. Ist 
aber schon der Tenor unvollständig bzw. in sich nicht stimmig, so wird damit bereits 
zu Beginn der Arbeit bzw. Korrektur der erste negative Eindruck über die Klausur 
des Kandidaten begründet; diesen durch die weitere Bearbeitung wieder zu korrigie-
ren ist schwierig: jeder kleinere Fehler wird eher zur Verfestigung des negativen Ge-
samtbildes führen. Ist hingegen der Tenor in sich stimmig und vollständig, so hat der 
Kandidat frühzeitig die ersten – kleinen – Pluspunkte gesammelt und damit eine bes-
sere Startposition im Hinblick auf die folgende Hauptbearbeitung und die eigentli-
chen Probleme der Arbeit. Um nicht missverstanden zu werden: maßgeblich ist nicht 
die Frage, ob die Entscheidung als solche richtig ist oder nicht, ob somit der Kandidat 
die Klage abgewiesen hat, statt ihr ganz oder teilweise stattzugeben; häufig schließen 
sich auch in einer Klausur vollständig konträre Lösungen und Tenorierungen nicht 
aus, sondern sind mit entsprechend nachvollziehbarer Begründung jeweils gut ver-
tretbar. Relevant ist somit vielmehr die Problematik, ob der Kandidat das später in 
den Entscheidungsgründen dargelegte Ergebnis – wie auch immer es ausfallen möge – 
in sich stimmig und vollständig tenoriert hat. Dies ist nach meinen Erfahrungen mit 
Referendarklausuren in mehr als zwei Dritteln der Fälle nicht gegeben. Es fehlt an 
hinreichender Erfahrung mit den unterschiedlichen Modifikationen eines Tenors. 
»Tenorierungswissen« wird in Referendar-Arbeitsgemeinschaften aus Zeitmangel 
häufig kaum oder äußerst knapp vermittelt, Lehrbücher räumen dieser Problematik 
im Verhältnis zu dem übrigen Lehrstoff wenig Raum ein, spezielle Übungsaufgaben 
hierzu fehlen. Zudem wird die Bedeutung des Tenors von Referendaren chronisch 
unterschätzt, der Schwerpunkt des Lernens wird auf prozessuale und materiell-
rechtliche Probleme beschränkt, Tenorierungen werden nicht »geübt«, sondern eher 
ignoriert. (…) 

In zahlreichen unterschiedlichen – gleichermaßen praxis- und examensrelevanten – 
Konstellationen wird jeder Tenor im Einzelnen ausformuliert und Schritt für 
Schritt erläutert. Der Kandidat kann folglich diese Fälle selbst nacharbeiten und 
zudem die richtige Tenorierung einüben. Auf diese Weise lässt sich schon nach kurzer 
Zeit die erforderliche Routine und Sicherheit begründen, um in der knapp bemesse-
nen Zeit einer Klausur in der gebotenen Zügigkeit zeitsparend und »richtig« zu teno-
rieren. 

Neben der beschriebenen Möglichkeit, sich das Buch systematisch, vom ersten bis 
zum letzten Fall zu erarbeiten, soll es zugleich auch als Nachschlagewerk für den je-
weils konkreten Einzelfall dienen, um ein spezifisches Tenorierungsproblem zu lösen. 
Es ist deshalb zum einen der besseren Übersichtlichkeit wegen nach einzelnen Themen-
schwerpunkten unterteilt, die ein rasches Erfassen der jeweiligen Problemdarstellungen 
ermöglichen. Zum anderen sind die gewählten Beispielsfälle und die dazugehörigen 
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Erläuterungen zu den einzelnen Tenorierungsproblemen in der Weise konzipiert, 
dass sie umfassend und in sich verständlich sind, ohne zuvor eine Einarbeitung in die 
anderen Fälle zu erfordern; zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen erfolgen im 
Einzelfall schnell auffindbare Verweisungen zu dem Beispielsfall, in dem das spezifische 
Problem ausführlich und vertieft dargestellt wird. Hilfreich sind zudem das Inhalts- 
sowie das sorgfältig untergliederte Stichwortverzeichnis. 

Das Werk richtet sich insbesondere auch an Berufsanfänger namentlich im Richter- 
und Anwaltsberuf. Erfahrungsgemäß bestehen regelmäßig Schwierigkeiten mit der 
zutreffenden Tenorierung bzw. Antragstellung. Auch insoweit soll dieses Buch eine 
sowohl praktische als auch zeitökonomisch einprägsame Hilfestellung leisten. 

Schließlich soll das Buch dem erfahrenen Praktiker dienen. Dieser findet ebenfalls 
immer wieder Fälle vor, in denen Unsicherheit über die zutreffende Formulierung 
des Tenors in der Hauptsache besteht; exemplarisch seien Haupt- und Hilfsanträge, 
Stufenklagen, Zug-um-Zug-Verurteilungen sowie die Problematik von Erledigungs- 
und Säumnisentscheidungen genannt. (…) 

Das didaktische Konzept dieses Buches begründet sich aus der nahezu täglichen Er-
fahrung des Verfassers als Referendararbeitsgemeinschafts- sowie Ausbildungsleiter 
mit Referendaren und der daraus resultierenden Erkenntnis, das erforderliche Wissen 
über die Tenorierung insbesondere durch das praktische Beispiel, dh durch die 
Übung am relevanten Anwendungsfall, vermitteln zu können. (…) 

 

Bochum, im Januar 2004 Markus van den Hövel 
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